
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10 072/996-1.1/84 

11 -16!J5 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

Versagung einer vom Bundesministerium 
für Landesverteidigung zugesagten Un­
terstützung für einen Waffendienstver­
weigerer aus Gewissensgründen; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. PUNTIGAM 
und Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigung, Nr. 737/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

'f.{K/AB 

1984 -07- 03 
zu 131-/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. PUNTIGAM und Genossen am 10. Mai 

1984 an mich gerichteten Anfrage Nr. 737/J, be­

treffend die Versagung einer vom Bundesministerium 

für Landesverteidigung zugesagten Unterstützung 

für einen Waffendienstverweigerer aus Gewissens­

gründen, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Entgegen anders lautenden Behauptungen in der stei­

rischen Ausgabe der NEUEN KRONEN ZEITUNG vom 21. April 

1984 sind Erich STÖGER seitens des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung keinerlei Unterstützungszu­

sagen im Sinne der Fragestellung gegeben worden; 

die von den Anfragestellern in diesem Zusammenhang 

erhobenen Vorwürfe entbehren daher jeder Grundlage. 

Hinsichtlich des Standpunktes des Bundesministeriums 

. für Landesverteidigung in dieser Angelegenheit ver­

weise ich auf die in Fotokopie beigeschlossene Presse­

aussendung vom 2. Mai 1984. 
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Zu 2: 

Vorerst ist der Ordnung halber festzustellen, daß 

die in der Anfrage kritisierte "Kriminalisierung" 

nicht das Bundesministerium für Landesverteidigung 

zu verantworten hat, sondern nur die notwendige 

Konsequenz der bestehenden Rechtslage darstellt. Im 

übrigen ist die Fragestellung insofern bereits über­

holt, als Erich STÖGER in der Zwischenzeit aus der 

Untersuchungshaft und in weiterer Folge wegen vor­

übergehender Dienstunfähigkeit gemäß § 41 des Wehr­

gesetzes 1978 für die Dauer eines Jahres auch vor­

zeitig aus dem Präsenzdienst entlassen wurde. In 

diesem Zeitraum hätte er nunmehr die Möglichkeit, 

der Zivildienstkommission neuerlich seine Gewissens­

gründe darzulegen. 

<21 . Juni 1984 

Beilage 
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Beilage 
zu Zahl 10 072/996-1.1/84 

das bundesmlnlstprtum fuer landPsverteidtgung gibt bekannt: 

sitlstreik v~r dem verteidigungsmlnlsterlum= 

TU einem sit7strelk vor dr.m vertr.ictigungsminjsterjum hat die 
~rbpit5gemeinschnft fuer Ijvilctir.nst fuer mittwoch, dr.n 7. mai, 
1100 uhr, aufgerufen. die etwa an ctr.mnnstrantr.n fordr.rtr.n rjnp. 
entla~sung dr.s 19jaehrtgr.n r.rjch s t OF. 9 F. raus dr.m hundcshr.r.r. 
erlch s t OF g P. r hatte r.jnr.n livildienstantrag gestr.llt, dr.r 
jednch von dr.r unahhaengjgr.n 7ivildjenstknmmjssjon drs innr.n­
ministeriums ahgelehnt wnrden war. s t OP ger war dahrr auf 
grund der rpchtslage ein7uherufr.n und rUFckte am 1.4.84 rin. 
wegen befehJsvprwpigprung wurde rr angP7pigt und hpfindrt ~jch 

derzeit in untprsuchung~haft. 

bundesminister fuer landesvertpidigung, dr. frledhelm 
f r i s ehe n s c h 1 a ger, der sich zum zeitpunkt der 
demonstration bei einer sitzung der fpoe-landesparteileitung 
in salzburg hefand, erklaerte dazu, der fall 5 t oe ger moege 
als einzelfall menschlich zu bedauern sein, aber man koenne von 
ihm als verteidigungsminister, der gesetze zu vollziehen habe, 
nicht erwarten, dass er eine entscheidung einer beim innen­
ministerium eingerichteten und von unabhaengigen richtern ge­
fuehrten kommission unterlaufe. auch wolle er nicht in ein laufendps 
gerichtsverfahren pingreifen. 

minister f r i s c h e n 5 c h 1 ~ ger verwies weiters 
d~r~uf, dass s t oe ger s "ntrag ~uf zivildienst nicht vom 
verteidigungsministerium sondern von d~r livj)d1enstknmmissjon 
abgelehnt wordpn spi. seine einherufung sei dir rechtliche kon­
sequenz gewesen. 

auch ueher da5 laufende v~rfahrr.n hah~ nicht er, snndr.rn ~jn un­
abhaengiger richter zu ent~cheidp.n. er wprdF. dahr.r das urtFil 
des unahhaengigen richters ahwarten und wolle r.rst dann r.rnr.ut 
die moeglichke1t einer vor7eit1gr.n ~ntla5sung prupfen. rinr.s muessr 
aher klar sein - so der vertejdigungsminister - r.ine entJ.~ssung 
kaemp nur dann 1n frage, wr.nn hiefupr, wir PS dnS wehrgpsetz 
vorsieht, ~usreichende militaerjschp rupcksichten oder sonstige 
interessen vorlaegpn b~w. dienstunf~phigkeit ~us mrdiz1nischpn 
gruenden gegeben sPie dpr~eit sei das nicht der fall, er schliessp 
aber nicht aus, dass steh nach vorliegen eines rechtskraeftigen 
urteils neue aspekte der beurteilung ergeben koennen. 

02.05.84 
dr. 5 art 0 r 1 u 5, 8inr+ 
(SChluss) 

Nf2431 1984-05-02/14:25 
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